
ABWÄGUNGSTABELLE  

 

 

zu den eingegangenen Anregungen der Behörden, 

sonstigen Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit im Rahmen der 

Öffentlichen Auslegung vom 11.08.2017 bis 18.09.2017 

(gem. § 3 Abs. 2 BauGB) 

und der 

 

Benachrichtigung und Einholung von Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger 

öffentlicher Belange vom 09.08.2017 bis 18.09.2017 

(gem. § 3 Abs. 1 BauGB) 

zu den planungsrechtlichen Festsetzungen und den örtlichen Bauvorschriften  

 

„KONVERSION I“ 

 

der großen Kreisstadt Donaueschingen 

 

Anlage 4
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Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange wurden angeschrieben: 

Nr. Name Schreiben vom 

1 Städtische Behörden / Stellen  

1a Bauverwaltung / SG 52 Bauordnung – Untere Baurechtsbehörde - 

1b Städtisches Wasserwerk 10.08.2017 

1c Stadtbauamt Tiefbau / Abwasserbeseitigung 14.08.2017 

1d Öffentliche Sicherheit und Ordnung – Untere Verkehrsbehörde - 

1e Umweltberater GVV 

 

 

 

 

14.09.2017 

1f Stadtjugendpflege - 

1g Freiwillige Feuerwehr 19.08.2017 

   
2 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis  

2a Baurechts- und Naturschutzamt  

20.09.2017 

2b Untere Naturschutzbehörde 

2c Herr Jonathan Oesterle Naturschutzbeauftragter - 

2d Amt für Wasser- und Bodenschutz 29.09.2017 

2e Forstamt Betriebsstelle Baar 11.08.2017 

2f Straßenbauamt 18.09.2017 

2g Herr Kreisbrandmeister Florian Vetter - 

2h Amt für Abfallwirtschaft 15.08.2017 

2i Vermessungs- und Flurneuordnungsamt  10.08.2017 

2j Herr Manfred Kemter Behindertenbeauftragter 19.09.2017 

   
3 Natur- und Umweltschutzverbände  

3a LNV Arbeitskreis Schwarzwald-Baar 18.09.2017 

3b BUND Geschäftsstelle - 

   
4 Versorger / Netzbetreiber  

4a Energiedienst Netze GmbH - 

4b Unitymedia BW GmbH – Zentrale Planung 06.09.2017  

4c Zweckverband Gasfernversorgung Baar - 

4d Deutsche Telekom Technik GmbH – Technik NL Südwest 14.08.2017 
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Nr. Name Schreiben vom 

4e Nahwärme Brigachschiene GmbH & Co. KG - 

4f Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar 28.08.2017 

   

5 Verbände / Vertretungen / sonstige TöB  

5a Regionalverband Schwarzwald-Baar-Heuberg - 

5b Flugplatz Donaueschingen-Villingen GmbH 

Das 

- 

5c Bundesanstalt für Immobilienaufgaben – Facility Management - 

5d Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Referat I 3 16.08.2017 

5e Stadtseniorenrat Frau Irmgard Engel - 

   
6 Regierungspräsidien  

6a Freiburg Referat 21 – Raumordnung, Baurecht, Denkmalschutz 15.08.2017 

6b Freiburg Referat 45 – Straßenbetrieb und Verkehrstechnik - 

6c Freiburg Referat 46 – Verkehr, zivile Luftfahrtbehörde - 

6d Freiburg Referat 47.2 – Straßenbau Ost 06.09.2017 

6e Freiburg Abteilung 8 – Forstdirektion  30.08.2017 

6f Freiburg Abteilung 9 – Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 08.09.2017 

6g Stuttgart Abteilung 4 – Straßenwesen und Verkehr 31.08.2017 

6h Stuttgart Abteilung 8 – Landesamt für Denkmalpflege - 

6i Stuttgart Referat 84 – Archäologische Denkmalpflege - 

   
7 Nachbargemeinden  

7a Stadtverwaltung Hüfingen 28.08.2017 

7b Stadtverwaltung Bräunlingen 15.08.2017 

7c Stadtverwaltung Bad Dürrheim - 

7d Gemeindeverwaltung Brigachtal - 

7e Stadtverwaltung Villingen-Schwenningen - 

7f Stadtverwaltung Geisingen 26.09.2017 

7g Stadtverwaltung Vöhrenbach - 

 

Von Seiten der Öffentlichkeit sind keine Stellungnahmen eingegangen. 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

1b 

Von: Scholl Klaus (WW)  
Gesendet: Donnerstag, 10. August 2017 14:45 

An: Engesser, Hans (5) 
Cc: Tempelmann, Jens (4) 

Betreff: Bebauungsplan "Konversion 1", DS - Beteiligung der Behörden 
  
Sehr geehrter Herr Engesser, 
  
in Bezug auf Ihr Anschreiben vom 09.08.2017, bitte ich darum, der 
linksseitig verlaufenden Hauptwasserleitung DN 200 GGG (siehe Anlage 
WW) parallel zur Villiger Straße noch ein Leitungsrecht zuzuordnen. 
Ansonsten bestehen keine Bedenken. 
  
Für Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 
   
Mit freundlichen Grüßen 
  
STADT DONAUESCHINGEN 
Klaus Scholl 
Betriebsleiter Wasserwerk 
Villinger Str. 27 - 78166 Donaueschingen 
Telefon  0771 857-230 - Fax 0771 857-6230 
E-Mail   Klaus.Scholl@donaueschingen.de 
Internet www.donaueschingen.de 
  
Bitte prüfen Sie der Umwelt zuliebe, ob 
der Ausdruck dieser E-Mail erforderlich ist. 
  
  
Donauquelle wieder geöffnet: 
Nach umfangreichen Sanierungsarbeiten erstrahlt die Donauquelle in 
neuem Glanz.  
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
Weitere Informationen unter www.donaueschingen.de/donauquelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Anregung wird gefolgt und ein entsprechendes Leitungsrecht 

eingetragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

mailto:Klaus.Scholl@donaueschingen.de
http://www.donaueschingen.de/
http://www.donaueschingen.de/donauquelle
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

1b 

 

 

Leitungsverlauf wird im Bebauungsplan entsprechend berücksichtigt. 

 

Berücksichtigung 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

1c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sachdarstellung und dass zum Bebauungsplan keine Anregungen 

vorgetragen werden, wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

1e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zusammenfassung wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

1e 

 

A. Standort / Landschaftsbild 

Sachdarstellung wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

B. Naturschutz 

Sachdarstellung wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

C. Bebauungsvorschriften 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die festgesetzte 

Dachbegrünung und die zulässige Errichtung von Anlagen zur 

Nutzung solarer Strahlungsenergie begrüßt werden. 

 

 

D. Grünordnung 

 Der Anregung wird gefolgt und Sträucher ergänzt. 

 Festsetzung wird entsprechend der Anregung korrigiert. 

 

Die Begründung wird entsprechend korrigiert. 

Am 12.10.2017 fand eine erneute Begehung des Geländes statt. 

Dabei wurde die Schutzbedürftigkeit der Bäume geprüft. 

Entsprechend diesem Ergebnis werden die Festsetzungen im 

Bebauungsplan und die Ausführungen im Umweltbericht angepasst. 

 

E. Regenwasser 

Sachdarstellung wird zur Kenntnis genommen. 

 

F. Plangestaltung 

Der genannte Habitatbaum ist sowohl im zeichnerischen Teil als auch 

in den textlichen Festsetzungen als Pflanzbindung berücksichtigt. Ein 

Widerspruch zum eingetragenen Geh-, Fahr- und Leitungsrecht 

besteht nicht. Eine Anpassung ist somit nicht notwendig. 

Hinweis zu Habitatbäumen an Straßen wird zur Kenntnis genommen. 

Besondere Schutzmaßnahmen (DIN-Vorschriften) sind grundsätzlich, 

auch ohne Hinweis im Bebauungsplan zu berücksichtigen.  

 

G. Energie 

Sachdarstellung wird zur Kenntnis genommen. 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

Berücksichtigung 

 

Berücksichtigung 

Berücksichtigung 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

keine 

Berücksichtigung 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

1e 

 

H. Eingriffs- / Ausgleichsbilanz 

In den Festsetzungen A4.2 werden Nebenanlagen auf 40 m³ 
begrenzt. Daraus wurden die 25 m² für den Zuschlag errechnet. 
Garagen und überdachte Stellplätze sind nur innerhalb der 
überbaubaren Fläche bzw. den dafür vorgesehenen Flächen zulässig 
(A4.1). Überdachte und offene  Stellplätze sind wasserdurchlässig 
herzustellen (A10.3). Daher wird der gewählte Ansatz für korrekt 
angesehen und beibehalten. 

 

Keine 

Berücksichtigung 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

1e 

 

 

Umweltverträglichkeitsprüfung GVV Donaueschingen / Hüfingen / 

Bräunlingen wird zur Kenntnis genommen. 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

1e 

 

 

Siehe Abwägungsvorschlag auf vorhergehender Seite. 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

1e 

 

 

Siehe Abwägungsvorschlag auf vorhergehender Seite. 

 



Stadt Donaueschingen Bewertung der Anregungen 

Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften „Konversion I“ Seite 13 von 50 

 

Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

1g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anregungen 

vorgetragen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

2a/ 

b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausführungen werden zur Kenntnis genommen und außerhalb des 

Bebauungsplanverfahrens berücksichtigt. 

 

 

 

 

 

 

 

Sachdarstellung und dass die Maßnahmen keine erheblichen 

Beeinträchtigungen auslösen wird zur Kenntnis genommen. Des 

Weiteren wird zur Kenntnis genommen, dass die untere 

Naturschutzbehörde dem Waldumbau zustimmt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

2d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Amt für Wasser- und Bodenschutz wird über das Inkrafttreten des 

Bebauungsplanes und das Abwägungsergebnis informiert. Falls 

Änderungen vorgenommen werden sollten, erhält das Amt für 

Wasser- und Bodenschutz eine endgültige Fassung des 

Bebauungsplanes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 



Stadt Donaueschingen Bewertung der Anregungen 

Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften „Konversion I“ Seite 16 von 50 

 

Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

2e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sachdarstellung zum Thema Wald wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Es wird ebenfalls zur Kenntnis genommen, dass keine weiteren 

Hinweise oder Einwendungen vorgetragen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

2f 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die geänderte Verkehrsführung und die Verlegung des 

Fußgängerüberwegs kann im Bebauungsplan nicht bzw. nicht als 

solche festgesetzt werden. Wie vereinbart, wird der bestehende 

Fußgängerüberweg in Richtung Süden als Verbindung des 

Grünzuges verlegt. Der geplante Fußgängerüberweg liegt komplett 

innerhalb des im Bebauungsplan dargestellten Sichtfeldes bei 

Gebäude Nr. 71. 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass auf die Stellungnahme vom 

24.03.2017 verwiesen wird. Diese wurde bereits dem Gemeinderat 

zur Beschlussfassung vorgelegt. 

 

Dem Straßenbauamt wird nach Abschluss des Verfahrens eine 

Mehrfertigung des Bebauungsplanes überlassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

teilweise 

Berücksichtigung 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Berücksichtigung 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

2h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sachdarstellung wird zur Kenntnis genommen. Auf die 

Abwägungsvorschläge der Verwaltung auf den nachfolgenden Seiten 

wird verwiesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

2h 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Bezüglich Planstraße 1 sieht die Planung die Anfahrt wie dargestellt 

vor. Aus diesem Grund ist im Bereich der Einmündung in die 

Planstraße 1 eine Fläche für Versorgungsanlagen festgesetzt. 

Nach telefonischer Abstimmung mit dem zuständigen 

Sachbearbeiter, Herrn Wolber, am 18.10.2017, ist es aus Sicht des 

Amtes für Abfallwirtschaft vertretbar, wenn das Müllfahrzeug im 

Kreuzungsbereich der Planstraße 2 und 3 wendet und die 

Abfallbehälter derjenigen Wohneinheiten, die sich an den Enden der 

beiden Planstraßen befinden, in diesen Kreuzungsbereich gebracht 

werden. Da in diesem Wohngebiet lediglich Einzelhäuser festgesetzt 

sind, ist davon auszugehen, dass es sich um Abfallbehälter von 

gerade einmal 4 Wohneinheiten handeln wird. Die Straßenbreite von 

7,00 m lässt ein Aufstellen dieser Anzahl an Behälter zu. Die 

herzustellenden Straßen werden sehr übersichtlich sein. Das Amt für 

Abfallwirtschaft wird gebeten dieses Vorgehen mit den späteren 

Eigentümern/ Mietern abzustimmen. 

 

A. Allgemeines 

Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

2h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nebenstehende Planungshinweise werden zur Kenntnis genommen 

bzw. entsprechend bei der Ausführungsplanung berücksichtigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

2h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nebenstehende Planungshinweise werden zur Kenntnis genommen 

bzw. entsprechend bei der Ausführungsplanung berücksichtigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme/ 

Berücksichtigung 

außerhalb BP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

2h 

 

 

 

 

Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

2h 

 

 

 

Wendeanlage wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

2h 

 

 

 

Schleppkurve wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

2h 

 

 

 

Schleppkurve wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

2h 

 

 

 

Wendeanlagen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

2i 

Von: T.Hildebrand@Lrasbk.de [mailto:T.Hildebrand@Lrasbk.de]  
Gesendet: Donnerstag, 10. August 2017 11:52 

An: Engesser, Hans (5) 
Betreff: Stellungnahme zum Bebauungsplanentwurf "Konversion I", 

Donaueschingen 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

das Vermessungs- und Flurneuordnungsamt  Schwarzwald-Baar-Kreis hat 
keine Einwendungen oder Anregungen bezüglich den Festsetzungen des 

Bebauungsplans. 

Mit freundlichen Grüßen                                                     

Thomas Hildebrand 

Sachgebietsleiter 

Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis  
Vermessungs- und Flurneuordnungsamt  

Humboldtstraße 11  

78166 Donaueschingen  
Fon +49 (0) 7721 913 5727  

Fax +49 (0) 7721 913 6757  
T.Hildebrand@Lrasbk.de 

www.schwarzwald-baar-kreis.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anregungen 

vorgetragen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

mailto:T.Hildebrand@Lrasbk.de
http://www.schwarzwald-baar-kreis.de/
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

2j 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände vorgetragen 

werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

3a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anregung wird zur Kenntnis genommen. Dies ist im Bebauungsplan 

bereits durch den Pflanzzwang 2 (Ziffer A12.2) berücksichtigt.  

 

Grundsätzlich besteht im Bereich des geplanten Grünzuges mit 

Übergangsbereich zur Alemannenstraße die Möglichket eines Erhalts 

der Einflugschneise. Diese wird soweit planerisch möglich auch bei 

der konkreten Überplanung der Gemeinbedarfsfläche berücksichtigt.  

 

Der Wegfall der Habitatbäume im bewaldeten Bereich im Nordwesten 

des Plangebietes wird im Zuge der bereits genehmigten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Berücksichtigung 

außerhalb BP 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

3a 

 

Waldumwandlung ausgeglichen. Die Anbringung von Fledermaus- 

und Vogelnistkästen wird im Zuge der Umsetzung geprüft. 

 

 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. Sie ist bereits unter 

A10.5 der textlichen Festsetzungen berücksichtigt. Der zulässige 

Rodungszeitraum ergibt sich bereits aus dem § 39 des 

Bundesnaturschutzgesetzes und muss eingehalten werden. Einer 

Festsetzung im Bebauungsplan bedarf es nicht. 

 

 

Nebenstehende Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

4b 

 

 

 

 

 

 

 

Auf die Stellungnahme der Unitymedia BW GmbH vom 21.03.2017 

wird verwiesen. Diese ist zur Information nachfolgend beigefügt. 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

4b 

 

 

Stellungnahme der  Unitymedia BW GmbH vom 21.03.2017 und 

Abwägung zur Information nochmals beigefügt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis zur Verlegung von Glasfaserkabeln wird zur Kenntnis 

genommen und ggf. im Zuge der Erschließungsplanung 

berücksichtigt. 

Eine weitere Beteiligung am Bebauungsplanverfahren ist nicht 

vorgesehen. Als nächster Verfahrensschritt soll der 

Satzungsbeschluss gefasst werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

4d 

Von: Reiner.Grueneberg@telekom.de 
[mailto:Reiner.Grueneberg@telekom.de]  

Gesendet: Montag, 14. August 2017 10:00 
An: Engesser, Hans (5) 

Betreff: WG: 3.Stellungnahme Integriertes Stadtentwicklungskonzept für 
das Konversionsareal, Donaueschingen 

 
Sehr geehrter Herr Engesser ! 
   
Vielen Dank für Ihre Informationen. Die Telekom hat hierzu bereits eine 
Stellungnahme abgegeben. Diese ist bis auf weiteres gültig. 
    
Mit freundlichen Grüßen  
Reiner Grüneberg  
  
Deutsche Telekom Technik GmbH  
Technik Niederlassung Südwest  
Reiner Grüneberg  
Sachbearbeiter  
Adolf-Kolping-Str. 2-4, 78166 Donaueschingen  
+49 771 858-575 (Tel.)  
+49 771 858-736 (Fax)  
E-Mail: Reiner.Grueneberg@telekom.de  
E-Mail-Funktionspostfach:T-Nl-Sw-Pti-32-Bauleitplanung@telekom.de  
www.telekom.de     
Erleben, was verbindet.   
  
Die gesetzlichen Pflichtangaben finden Sie unter: www.telekom.de/pflichtangaben-

dttechnik  
  
Große Veränderungen fangen klein an – Ressourcen schonen und nicht jede E-Mail drucken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Verweis auf die Stellungnahme vom 01.04.2015 wird zur Kenntnis 

genommen. Diese ist nachfolgend aufgeführt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

mailto:Reiner.Grueneberg@telekom.de
http://www.telekom.de/
www.telekom.de/pflichtangaben-dttechnik
www.telekom.de/pflichtangaben-dttechnik
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

4d 

 

 

Bestandsplan wird zur Kenntnis genommen. 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

4d 

 

 

Bestandsplan wird zur Kenntnis genommen. 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

4d 

 

 

Bestandsplan wird zur Kenntnis genommen. 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

4d 

 

 

Bestandsplan wird zur Kenntnis genommen. 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

4d 

 

 

 

 

Stellungnahme der  Deutschen Telekom Technik  vom 01.04.2017 und 

Abwägung zur Information nochmals beigefügt. 

 

Aufgrund der umfassenden städtebaulichen Neuordnung des 

Gebietes müssen bestehende Leitungen verlegt werden. Im Zuge der 

Ausführungsplanung wird die Telekom rechtzeitig beteiligt. 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

außerhalb BP 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

4f 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände geäußert 

werden. 

 

1. Dem Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar wird 

nach Abschluss des Verfahrens eine Datei im DXF- oder DWG-Format 

zur Verfügung gestellt. 

 

2.Anregung wird im Genehmigungsverfahren geprüft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Berücksichtigung 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

5d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebäudehöhen von über 30 m über Grund sind im vorliegenden 

Bebauungsplan nicht vorgesehen. 

 

 

 

Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

Eine weitere Beteiligung am Bebauungsplanverfahren ist nicht 

vorgesehen. Als nächster Verfahrensschritt soll der 

Satzungsbeschluss gefasst werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

6a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verweis auf die Stellungnahme vom 22.03.2017 wird zur Kenntnis 

genommen. Diese wurde bereits dem Gemeinderat zur Behandlung 

vorgelegt. 

 

1. Planungsrechtliche Aspekte 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die höhere 

Raumordnungsbehörde die Auffassung vertritt, dass der vorliegende 

Bebauungsplan aus dem Flächennutzungsplan entwickelt ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

6a 

 

 

2. Belande der Raumordnung und Landesplanung 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Abstimmung mit den zuständigen Naturschutzbehörden hat 

bereits stattgefunden. Insoweit bestehen keine Bedenken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass bezüglich Waldumwandlung 

keine raumordnerischen Bedenken geäußert werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Anregung zur engen Abstimmung der Planung mit dem Landesamt 

für Denkmalpflege beim Regierungspräsidium Stuttgart wird bei der 

weiteren Planung berücksichtigt. Im Bebauungsplan ist hierzu bereits 

ein Hinweis enthalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

außerhalb BP 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

6a 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anregung wird zur Kenntnis genommen und entsprechend außerhalb 

des Bebauungsplanverfahrens berücksichtigt. 

 

 

3. Umweltprüfung 

 

 

 

 

Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

Verteilung der Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

außerhalb BP 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

6d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine grundlegenden 

Einwände vorgetragen werden. 

 

 

 

 

Hinweise zur Kostentragung und eventueller Forderungen auf 

Schutzmaßnahmen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

Verweis auf die Stellungnahme vom 24.03.2017 wird ebenfalls zur 

Kenntnis genommen. Diese wurde bereits dem Gemeinderat zur 

Behandlung vorgelegt. 

 

Eine weitere Beteiligung am Bebauungsplanverfahren ist nicht 

vorgesehen. Als nächster Verfahrensschritt soll der 

Satzungsbeschluss gefasst werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

6e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass forstfachliche und –rechtliche 

Belange nicht mehr tangiert werden  und eine weitere Beteiligung 

entbehrlich ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

6f 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine weiteren Anregungen 

vorgetragen werden. 

 

 

 

 

 

Auf die Darstellung des Hinweisblattes für Planungsträger wird 

verzichtet, da dies keine Anregungen zur konkreten Planung enthält. 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

6g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass von Seiten der zuständigen 

Luftfahrtbehörde keine Einwendungen erhoben werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

7a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken und 

Anregungen vorgetragen werden. 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

7b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken oder 

Einwendungen vorgetragen werden. 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

7f 

Von: Schmid, Thomas [mailto:T.Schmid@geisingen.de]  
Gesendet: Dienstag, 26. September 2017 11:57 

An: Tempelmann, Jens (4) 
Betreff: Bebauungsplan "Konversion I" 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der Gemeinderat der Stadt Geisingen hat sich in seiner Sitzung am 

19.09.2017 mit dem Bebauungsplan „Konversion I“, Donaueschingen befasst. 

Die Stadt Geisingen hat zur vorliegenden Planungen keine Bedenken und 

Anregungen vorzubringen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Thomas Schmid 

 

 
______________________________________________________________ 

 

 
 

Stadtverwaltung Geisingen 

Hauptamt  |  Thomas Schmid 

Hauptstraße 36  | 78187 Geisingen 

 

Telefon 07704 807-35  |  Telefax 07704 807-7035 

t.schmid@geisingen.de |  www.geisingen.de 

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken und 

Anregungen vorgetragen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

mailto:T.Schmid@geisingen.de
mailto:t.schmid@geisingen.de
http://www.geisingen.de/

